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Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 
In der 40. Sitzung des Hauptausschusses wurde am 10.04.2008 folgender Beschluss – nichtöf-
fentlich – gefasst: 
 
 
Verpachtung einer Flurstücksteilfläche  
 
Beschluss-Nr.: 200 
 
Abstimmungsergebnis:         7 / 0 / 0 
 

 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 25.08.2006, 11.01.2007, 09.01.2008 an Herrn und 
Frau Lutz und Andrea Gericke zuletzt wohnhaft in Potsdam Garnstraße 34 für die Grundstücke in Rangsdorf 
Fritz-Reuter-Gasse 10 Wohnung 19 können nicht zugestellt werden. 
 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 (GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprech-
zeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, 
oder nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 17.04.2008 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 


